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Vorwort der 7. Auflage

Seit der Vorauflage hat der Gesetzgeber in vielfältiger Weise in das für die Rechtsfolgen
maßgebliche Recht eingegriffen. Infolgedessen sind weite Teile des Buches überarbeitet
oder neu gefasst worden.

Insbesondere sind die Voraussetzungen für die Anordnung der Unterbringung in einer
Entziehungsanstalt (§ 64 StGB; → Rn. 444 ff.) durch das Gesetz zur Überarbeitung des
Sanktionenrechts – Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und Weisungen sowie
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt vom 26.7.2023 (BGBl. I Nr. 203) mit dem
Ziel verschärft worden, den Maßregelvollzug zu entlasten. Zugleich ist der Umrech-
nungsmaßstab für die Ersatzfreiheitsstrafe (§ 43 StGB) verändert worden.

Schließlich hat sich auch das Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur
Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz – CanG) vom 27.3.2024 (BGBl. I
Nr. 209) in der Praxis bereits erheblich ausgewirkt, weil dadurch der unerlaubte Umgang
mit Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz gelöst worden ist und nun grundsätzlich
mit geringeren Strafen bedroht wird (→ Rn. 1749); dies haben namentlich die Revisions-
gerichte zu beachten (§§ 2 Abs. 3 StGB; § 354a StPO).

Diese haben im Übrigen – entsprechend der mannigfaltigen Lebenswirklichkeit –
zahlreiche Einzelfälle entschieden. Der Große Senat für Strafsachen des Bundesgerichts-
hofs war damit befasst, nach der am 1.7.2017 in Kraft getretenen Reform der strafrecht-
lichen Vermögensabschöpfung noch immer offene Fragen zu beantworten, nämlich zur
Hinweispflicht bei Einziehung von Taterträgen nach § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO (BGH,
Beschluss vom 22.10.2020 – GSSt 1/20 –, BGHSt 66, 20), zur Einziehung des Wertes von
Taterträgen bei Anwendung von Jugendstrafrecht (BGH, Beschluss vom 20.1.2021 –
GSSt 2/20 –, BGHSt 65, 242) sowie zur selbständigen Einziehung bei verjährter Straftat
(BGH, Beschluss vom 23.5.2023 – GSSt 1/23 –, BGHSt 67, 295).

Als weiterer Autor konnte Herr Prof. Dr. Tobias Ceffinato gewonnen werden. Er ist
nach seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 6. Strafsenat des Bundesgerichts-
hofs in Leipzig und neben der Lehrtätigkeit an der Universität Bayreuth seit November
2021 als Richter am Landgericht Bayreuth eingesetzt. Herr Ceffinato hat den völlig neuen
Teil 11 zur Jugendstrafe beigesteuert.

Herr Dr. Christian Rosner hat alle Autoren lektoratsseits in bewährter Weise best-
möglich, umsichtig und geduldig betreut. Hierfür danken wir ihm wie stets herzlich.

Die Bearbeitung ist im Wesentlichen auf dem Stand vom Januar 2024; zahlreiche Nach-
träge sind bis Ende Mai 2024 erfolgt.

Mit dieser 7. Auflage scheidet der Unterzeichner aus dem Kreis der Autoren aus. Meine
Kollegen Sander und van Gemmeren, die in der Vergangenheit schon weite Teile bearbei-
tet haben und mit denen ich seit unserer gemeinsamen Zeit beim 1. Strafsenat des Bundes-
gerichtshofs freundschaftlich verbunden bin, werden das Buch zusammen mit Herrn
Ceffinato fortführen. Darüber freue ich mich sehr, kann ich doch sicher sein, dass das,
was ich vor 34 Jahren begonnen habe, in den denkbar besten Händen liegt.

Stuttgart, Mai 2024 Für die Autoren
Gerhard Schäfer
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